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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement plant die Ortsumfahrung Bürstadt der B 47 

von zwei auf vier Spuren auf der vorhanden Freihaltetrasse auszubauen. Ein erster 

Bauabschnitt (BA) erhielt im Frühjahr 2018 seinen Planfeststellungsbeschluss. Die 

ursprüngliche Plangenehmigung stammt aus dem Jahr 1971. 

Die Projektbeschreibung findet sich in Kapitel 4 des Artenschutzbeitrags. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich aus den 

europäischen Richtlinien, Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 

FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

(Vogelschutz-Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung (BNatSchG) 

ergeben. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung werden im vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt. Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

werden in den landschaftspflegerischen Begleitplan integriert. 

Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dienen in Verbindung mit 

§ 45 BNatSchG der Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht. Im 

Zuge eines nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffs sind im Rahmen der artenschutz-

rechtlichen Prüfung die unter diese Richtlinien fallenden Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-

RL, wildlebende europäische Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten1) zu berücksichtigen. 

Die ausschließlich national besonders oder streng geschützten Arten sind nicht Prüfgegen-

stand des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, sondern sind im Rahmen der Eingriffs-

regelung im LBP zu berücksichtigen2. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 

definiert. 

                                                
1 Bisher ist keine entsprechende Rechtsverordnung erlassen worden. Sobald dies geschehen ist, wird diese Fußnote durch 

einen Verweis auf die Rechtsverordnung ersetzt. 

2 Siehe hierzu auch den Leitfaden für die Erstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Hessen. 



7 

 

 

B 47 OU Bürstadt 2. BA (2. Fahrbahn) - östlicher Abschnitt -  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch zulässige 

Eingriffe in Natur und Landschaft, gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelarten 

und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführte 

Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen  

 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 

betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf 

den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden, §44 Abs. 5. S. 3 BNatSchG.  

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgeführten 

Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der 

Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 

Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
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Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert,  

soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Art. 16 

Abs. 1 FFH-Richtlinie verlangt für die Arten des Anhanges IV der FFH-RL, dass Populationen 

der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne 

Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen.  

Im Falle eines ungünstigen Erhaltungszustandes der Population der betroffenen Art sind 

Ausnahmen nach Art. 16 Abs. 1 FFH-RL zulässig, wenn sachgemäß nachgewiesen ist, dass 

sie weder den ungünstigen Erhaltungszustand dieser Population weiter verschlechtern, noch 

die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes behindern (BVerwG, Beschluss 

vom 17. April 2010 – 9 B 5/10).  

Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten 

(Gegenstand der Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten gegenüber der Kommission). 

 

3 Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche 

Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015), wonach sich die folgenden 

vier Arbeitsschritte ergeben: 

 Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

 Konfliktanalyse, 

 Maßnahmenplanung und ggf. 

 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner 

Wirkfaktoren ergänzt. 

3.1 Bestandserfassung und Relevanzprüfung 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im 

Planungsraum werden alle verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, 

Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, die Rückschlüsse auf aktuelle 

Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist 

dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungs-

arten erlassen wurde, sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden 

europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. 

In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden Artengruppen vor: Farn- 

und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, 

Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende 

Artenspektrum der in Hessen wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell (zuletzt 

2014) von der Vogelschutzwarte zusammengestellt (STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR 

HESSEN RHEINLAND PFALZ UND SAARLAND 2014). 
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Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit 

nachgewiesenen oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im 

Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im 

nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien ausgeschieden: 

 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens 

und seiner Umgebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

 Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im 

artspezifischen Wirkraum vorkommen und 

 Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch 

gegenüber den Wirkungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen (Abb. 1). 

3.2 Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten 

Arten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (vgl. Kapitel 2) eintreten. Grundlage 

hierfür ist die Überlagerung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen des 

Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit beurteilten Artvor-

kommen sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgen für alle 

FFH-Anhang IV-Arten sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichen-

dem oder ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für 

die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorgaben im Anhang 1 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015, 

jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungs-

zustand in Hessen wird die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird 

die im Anhang 2 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES 

MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffen-

heiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen 

Erhaltungszustand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den 

Wirkungen des Vorhabens betroffen werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter 

Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
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Abb. 1: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutz-

fachbeitrag (Quelle: Muster-ASB, Hessen-Mobil) 
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-------------------------------------------- 
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3.3 Maßnahmenplanung 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und 

erforderlich sind, werden artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, 

Dauer sowie der Anforderungen an Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berück-

sichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren Arten zugutekommen können. Eine 

detaillierte Darstellung dieser Aspekte erfolgt in den Maßnahmenblättern des LBP. Dies gilt 

sowohl für  

 projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-

Maßnahmen), sowie für  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen 

(FCS-Maßnahmen). 

Weitere Maßnahmen des LBP, die artenschutzrechtlich nicht erforderlich sind, um die 

Auslösung von Verbotstatbeständen zu verhindern, jedoch zusätzlich positiv auf die jeweilige 

Art wirken, werden als "ergänzend funktional geeignete Maßnahmen des LBP" aufgeführt. 

3.4 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrere Arten eintreten, kann nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG die zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (im Fall der 

Planfeststellung ist dies die Planfeststellungsbehörde im HMWEVL) von den Verboten des 

§ 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen.  

Da sich im Zuge des vorliegenden ASB keine Notwendigkeit für die Klärung von 

Ausnahmevoraussetzungen ergibt, entfällt an dieser Stelle die weitere Ausführung der 

Bedingungen.  
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4 Projektbeschreibung und projektbedingte Wirkungen 

Die bestehenden zwei Spuren der B 47 sollen für den zweiten Bauabschnitt auf einer Länge 

von ca. 2.750 m innerhalb der dafür vorgesehen Freihaltetrasse, die in den 1970er Jahren 

angelegt wurde, auf vier Spuren erweitert werden.  

 

Abbildung 1: Verortung des Plangebiets (rot umrandet) im räumlichen Zusammenhang; 

Abbildung unmaßstäblich 

Die Verkehrsbelastung liegt nach der Verkehrsuntersuchung von 2016 (SSP CONSULT) bei 

einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von 19.000 Kfz/24h östlich der Achse 

B 44 und 26.500 Kfz/24h östlich der AS Bürstadt Ost. Für den Planfall des vierspurigen 

Ausbaus wurde eine Prognose auf das Jahr 2030 erstellt. Daraus ergibt sich ein Anstieg auf 

25.000 Kfz/24h östlich der B 44 und östlich der AS Bürstadt Ost auf 31.400 Kfz/24h im 

Prognoseplanfall im Vergleich zu 18.400 Kfz/24 h und 26.500 Kfz/24h im Prognosenullfall. Der 

Lastverkehr steigt von 2.890 SV/24h im Prognosenullfall auf 3.060 SV/24h im Prognoseplanfall 

östlich der AS Bürstadt Ost und von 2.920 SV/24h auf 3.060 SV/24h östlich des Abzweigs 

Riedrode.  

Zwischen den beiden Fahrtrichtungen ist eine Betonleitwand geplant. 

Zusätzlich werden auf einer Gesamtlänge von ca. 3.900 m die Lärmschutzwände im Bereich 

der Siedlungen von Bürstadt erneuert bzw. erweitert. Die Breite dieser liegt bei 0,30 m.  

  



13 

 

 

B 47 OU Bürstadt 2. BA (2. Fahrbahn) - östlicher Abschnitt -  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Tab. 1: Geplante Lärmschutzwände (angepasst nach: HESSEN MOBIL 2020) 

Bezeichnung Bau-km Höhe Beschreibung 

Wand 1 Wohngebiet "südliche 

Kettelerstraße" nördlich 

der B 47 

Bau-km 4+130 – 5+455 

 

4,00 bis 8,00 m  Abbruch der vorhandenen Wand 

(3,50 m) und Bau einer neuen 

Lärmschutzwand 

Wand 2 Wohngebiet "westlich der 

Wasserwerkstraße" 

südlich der B 47 

Bau-km 4+660-5+315 

 

6,00 bis 8,00 m Gabionenwand (3,50 m) bleibt 

erhalten, Bau einer zusätzlichen 

Lärmschutzwand 

Wand 3 Wohngebiet "Rodstücke" 

südlich der B 47 

Bau-km 5+335 – 5+790 4,50 bis 8,00 m Abbruch der vorhandenen Wand 

(3,25 m) und Bau einer neuen 

Lärmschutzwand 

Wand 4 Wohngebiet 

"Bubenlache" nördlich der 

B 47 

Bau-km 5+600 – 6+110 4,00 bis 8,00 m Abbruch der vorhandenen Wand 

(< 3,75 m) und Bau einer neuen 

Lärmschutzwand 

Wand 5 Ortsteil Riedrode Bau-km 6+285 – 7+033 4,00 bis 7,00 m Bau einer neuen 

Lärmschutzwand 

Am südlichen Böschungsrand wird zwischen Bau-km 04+110 und 04+700 sowie zwischen 

05+825 und dem Bauende ein wassergebundener Wirtschaftsweg erstellt. 

Im Auffahrtsohr Bürstadt Ost sowie östlich des Bauendes entstehen zudem 

Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen), die nach der Fertigstellung rückgebaut werden.  

Sowohl auf den Bestandsböschungen als auch der Freihaltetrasse und innerhalb des 

Auffahrtohrs und -dreiecks sind Rodungen in Teilbereichen notwendig. Des Weiteren müssen 

auch am Rand des Lorscher Walds (ca. ab Bau-km 5+825) unterhalb der Böschung Rodungen 

zur Ertüchtigung des Wirtschaftswegs durchgeführt werden. Insgesamt werden ca. 32.425 m² 

gerodet. Es findet eine bauzeitliche Inanspruchnahme auf insgesamt ca. 49.660 m² statt. 

Tab. 2: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der Straßentrasse und alle 

damit verbundenen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig 

einzustufen sind: 

Flächenverluste durch Trasse 

und Straßennebenflächen 

inklusive Entwässerungsmulden 

und Versickerungsbecken 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

geschützter Tierarten, vollständiger und dauerhafter Verlust von Habitaten 

geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 & 4 BNatSchG).  

Entstehung neuer Habitattypen durch artenreiche Ansaat auf 

Böschungsflächen (Habitatveränderung). 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Zerschneidungseffekte durch 

Barrierewirkung der Trasse 

Generell ist bei einem Ausbau von Straßen immer mit gesteigerten 

Zerschneidungseffekten zu rechnen. Im Falle der B 47 wird der Mittelstreifen 

zwischen den gegenläufigen Fahrbahnen zur Verkehrssicherheit als 

Betonleitwand ausgeformt. Dies führt zu einer erhöhten Zerschneidung, 

wobei bereits durch die bestehende Fahrbahn eine Vorbelastung vorhanden 

ist.  

Auch die erhöhten Lärmschutzwände vergrößern die Zerschneidungswirkung 

vor allem für flugfähige Arten(gruppen). Auch in diesem Zusammenhang 

besteht jedoch eine deutliche Vorbelastung durch die bestehenden 

Lärmschutzwände. 

Eine Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) oder vollständiger Verlust der Funktion von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist nicht auszuschließen. 

Veränderungen des 

Grundwasserhaushalts 

Aufgrund fehlender grundwassergebundener Arten sind 

Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 

Tierarten oder von Standorten geschützter Pflanzenarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

& 4 BNatSchG) auszuschließen. 

Veränderungen von 

Oberflächengewässern durch 

Überführungen, Ausbau, 

Verlegungen oder Verrohrungen 

Da im Rahmen des Plangebiets kein Oberflächengewässer vorhanden ist, 

können Veränderungen an diesen und damit eine Betroffenheit 

entsprechender Arten ausgeschlossen werden. 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten und 

in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme durch 

Baustelleneinrichtungen wie 

Baustraßen, Baustreifen und 

Lagerplätze  

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten geschützter Tierarten, temporärer Verlust von Habitaten 

geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Silhouettenwirkung durch 

Baubetrieb 

Temporäre oder ggf. auch dauerhafte Beschädigung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten geschützter Tierarten mit der Folge des vollständigen 

Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Erhebliche Störung der lokalen Population geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG). 

Wirkzone/-intensität werden artspezifisch, z.B. anhand von Fluchtdistanzen 

nach FLADE ET AL. beurteilt. Da es sich um den Anbau an eine 

Bestandsstraße handelt ist die Störwirkung reduziert zu sehen. 

temporäre Grundwasser-

absenkungen, Gewässer-

verlegungen- und -querungen  

Temporäre Grundwasserabsenkungen sind im Rahmen der Baumaßnahme 

nicht zu erwarten. 

Dauerhaft wasserführende Oberflächengewässer sind nicht im Plangebiet 

vorhanden, temporär wasserführende Gräben werden von der 

Baumaßnahme nicht betroffen. 

Umsiedlungen, 

Baufeldvorbereitung 

Signifikant erhöhtes Risiko der Verletzung und Tötung von Individuen im 

Zuge der Umsiedlung und der Baufeldfreimachung der anlage- und 

baubedingt in Anspruch genommenen Flächen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG), insbesondere im Bereich der bestehenden Böschungsflächen 

und der Freihaltetrasse. 

Erhebliche Störung geschützter Tierarten im Zuge der Umsiedlung (§ 44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG). 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Straßenverkehr in Abhängigkeit von der 

Verkehrsmenge hervorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Schadstoffemissionen  Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 

Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Vorbelastung durch Bestandsstraße und Siedlungsnähe.  

Räumliche Ausweitung der linearen Störquelle um die Breite der 

Fahrbahnbreite (ca. 10 m). Da im direkten Umfeld eher gering- und 

mittelwertige Flächen vorhanden sind, ist die Beeinträchtigung als 

nachgeordnet zu bewerten. 

Stoffliche Belastungen des  

Regenwasserabflusses 

Oberflächengewässer sind nicht im Plangebiet vorhanden. 

Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden. 

Lärmemissionen Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten 

mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG). 

Artspezifische und verkehrsabhängige Effektdistanzen (insbesondere bei 

Brutvögeln (GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010) sind zu 

berücksichtigen. 

Vorbelastung durch Bestandsstraße und Siedlungsnähe. Entlang eines 

Großteils der Strecke werden Lärmschutzwände neu gebaut, wodurch dort 

eine positive Verschiebung der relevanten Isophonlinien erreicht wird. 

Laut dem Gutachten des SSP CONSULT (2016) erhöht sich die 

Verkehrsmenge im Jahr 2030 in der Prognose für den Fall ohne Ausbau 

(Prognosenullfall) von 19.000 Kfz/24h auf 21.700 Kfz/24h und für den 

Ausbau (Prognoseplanfall) auf 25.000 Kfz/24h. Dieser nicht signifikante 

Unterschied führt dazu, dass beide der gleichen Verkehrsmengenklasse 

nach GARNIEL & MIERWALD (2010) zuzuordnen sind (20.001 bis 30.000 

Kfz/24h). Für viele Arten sind damit keine zusätzlichen betriebsbedingten 

Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Auch die räumliche Ausweitung der linearen Störquelle um die Breite der 

Fahrbahnbreite (ca. 10 m) ist größtenteils als nachgeordnet zu bewerten. 

Wirkzone und -intensität werden bei den jeweils betroffenen Arten aufgeführt.  

Optische Störwirkungen (Licht 

und Bewegungsunruhe, 

Silhouettenwirkung) 

Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten 

mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG). 

Artspezifische und verkehrsabhängige Effektdistanzen (insbesondere bei 

Brutvögeln (GARNIEL ET AL. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010) sind zu 

berücksichtigen. 

Vorbelastung durch Bestandsstraße und Siedlungsnähe. 

Die räumliche Ausweitung der linearen Störquelle beträgt eine Breite von ca. 

10 m (Fahrbahnbreite) und ist für viele Arten als nachgeordnet zu bewerten. 

Wirkzone und -intensität werden bei den jeweils betroffenen Arten aufgeführt.  

Zerschneidungseffekte durch 

Barrierewirkung des Verkehrs 

und durch Kollisionsverluste 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Risiko der Tötung oder Verletzung von Individuen bei der Kollision in einem 

das allgemeine Lebensrisiko signifikant übersteigenden Maß (§ 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG). 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Die Wirkungsintensität ist einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den 

Parametern der Verkehrsdichte zu beurteilen. 

Vorbelastung durch Bestandsstraße und Siedlungsnähe. 

Auch die räumliche Ausweitung der linearen Störquelle um die Breite der 

Fahrbahnbreite (ca. 10 m) ist durch vorhandene Freihaltetrasse und die 

Siedlungsnähe als nachgeordnet zu bewerten. 

Wirkzone und -intensität werden bei den jeweils betroffenen Arten aufgeführt. 

 

5 Bestandserfassung 

5.1 Faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

Eine faunistisch-floristische Planungsraumanalyse (FPA) wurde 2018 durch Hessen Mobil 

erstellt. Die Ergebnisse wurden wie folgt in einer Tabelle zusammengefasst (vgl. Kap. 7 und 

Anhang 2, FPA). Nicht zu erwartende Vorkommen wurden hier ausgeklammert.  

Für die Fledermäuse wurden 2020 noch zusätzliche Kartierungen im Untersuchungsgebiet 

durchgeführt, die entsprechend nicht in der FPA aufgeführt sind. Sie wurden in der folgenden 

Tabelle kursiv ergänzt. 

Tab. 3: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der faunistisch-floristischen 

Planungsraumanalyse 

Artgruppe Zu erwartendes 
Vorkommen 

Kartiermethode und -
umfang 

Zeitraum 

Arten der besonderen Planungsrelevanz 

Avifauna „Brutvögelvorkommen in allen 
Lebensräumen zu erwarten 

Hier vorhandene Lebensräume: 

Wald 
Offenland 
Siedlung“ (FPA, 2018) 

2012 Brutvogelkartierung in BA I + II ca. 50 – 100 m 
beidseits der Trasse.  

2018 Revierkartierung mit 9 Tag- + 3 Nachtbegehungen im 
vorsorglichen 500 m Korridor im Bereich des VSG „Wälder 
der südlichen hessischen Oberrheinebene“ aufgrund 
Verschiebung der Isophone  
„Durch den 500 m Kartierungsraum […] sind sämtliche 
störungsempfindlichen Vogelarten der Wälder abgedeckt 
(auch Arten der in benachbarten Projekten nachgewiesenen 
Waldarten, die 2012 nicht nachgewiesen wurden).“ (FPA, 
2018) 

„Im westlichen Bereich sind keine besonders 
störungsempfindlichen Offenland-Brutvögel außerhalb des 
2012 kartierten Bereiches zu erwarten, die von dem 
Vorhaben betroffen sein könnten (vgl. Fluchtdistanzen nach 
GASSNER ET AL. 2010 und nachgewiesene Offenland-Arten 
aus benachbarten Projekten).  
Aufgrund fehlender Gewässer-, Nasswiesen- oder 
Auenstrukturen sind entsprechende Arten ebenfalls weiterhin 
nicht zu erwarten.“ (FPA, 2018) 

Eine zusätzliche Kartierung der Brutvögel erfolgte deshalb 
für den westlichen Bereich nicht.  

Brutvogelkartierung: 
9 Tagbegehungen, 3 
Nachtbegehungen auf ca. 57 
ha. 

Februar 2018–Juli 2018 
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Artgruppe Zu erwartendes 
Vorkommen 

Kartiermethode und -
umfang 

Zeitraum 

Avifauna 
(Fort-
setzung) 

Aufgrund Vorkommens alter 
Bäume Annahme von horst- 
und höhlenbrütenden Arten 

2012 Horstkartierung und Baumhöhlenerfassung im Raum 
von ca. 50 – 100 m beidseits der Trasse 

2018 zusätzliche Kartierung;  

„Die Untersuchungsräume orientieren sich an der möglichen 
Reichweite von Störwirkungen auf Vögel.“ (FPA, 2018) 

Horstkartierung: 
1 Horstsuche,  
(bis 300 m Entfernung) + 2 
Überprüfungen auf Besatz 
Baumhöhlenerfassung bis 
50 m Entfernung (ca. 8,4 ha) 

In den unbelaubten 
Wintermonaten zu Beginn 
2018 (durchgeführt von 
HERRCHEN & SCHMITT) 

Rastvögel-VSG angrenzend, 
vorhanden, jedoch keine 
besonderen Rastgebiete im 
Wirkungsraum  
keine Hinweise auf bedeutende 
Vorkommen 

- - 

Fleder-
mäuse 

„Lineare Gehölzstrukturen und 
Waldbereiche vorhanden. 
Keine alten Baumbestände mit 
Höhlen betroffen. Leit-
strukturen und Nahrungs-
bereiche bleiben erhalten 
(Waldrand).“ (FPA, 2018) 
Keine neuen Zerschnei-
dungseffekte zu erwarten  

Erfassung erfolgte 2012. Die Wirkungen des Vorhabens auf 
Fledermäuse können abgeschätzt werden. 

Weitere Fledermauskartierungen und ergänzende 
Unterlagen:  
Simon & Widdig (2021): Kartierungen im Bereich des 
Untersuchungsgebiets, April – Oktober 2020 

PGNU (2021): Kartierungen im östlich angrenzenden 
Bauabschnitt Riedrode – Lorsch, April – Oktober 2020 

Haselmaus „geeignete Gehölzsäume mit 
Waldanschluss v.A. nördlich 
Sonneneck im zukünftigen 
Trassenverlauf vorhanden. 
Weitere Einzelgehölze 
vorhanden.“ (FPA, 2018) 

„Erfassung mittels Freinestsuche auf […] ca. 0,5 ha […].  
Die Freinestsuche ist [hier] als Präsenz-/Absenz-Nachweis 
ausreichend, da keine Höhlenbäume/Altholzbestände im 
Eingriffsbereich vorhanden sind. Die potenziell geeigneten 
Flächen sind nur kleinräumig vorhanden und somit 
vollständig überprüfbar“ (FPA, 2018) 

Nachrichtlich: Zur Sicherung des Ergebnisses wurde 
nachträglich in 2019 eine Kartierung mittels Nisthilfen 
durchgeführt. 

„Übersichtsbegehung 
Kartierung mittels 
Freinestsuche 
auf ca. 0,5 ha“ (FPA, 2018) 

Kartierung mittels Nisthilfen 
2019 

„März 2018 – Nov. 2018“ 
(FPA, 2018) und März bis 
Mai 2019 

Feld-
hamster 

„landwirtschaftlich genutzte 
Flächen an der Böschung im 
Westen des Bauabschnitts 
angrenzend. Hinweise auf 
Hamstervorkommen existieren.“ 
(FPA, 2018) 

„Erfassung erfolgte 2012. Kontrolle auf Absenz durch eine 
Kartierung im Sommer 2018 (Suche nach arttypischen 
Fallröhren). Feld westlich Sonneneck bis Boxlachgraben mit 
ungeeigneter Zwiebel-Anbaukultur.“ (FPA, 2018) 

„Kartierung mittels 
Fallröhrensuche“ (FPA, 2018) 

Sommer 2018 nach Ernte“ 
(FPA, 2018) 

Reptilien „Auf Grund des Vorkommens 
sonniger und ruderaler 
Strukturen sind Zauneidechsen 
(ZE) zu erwarten. Hinweis Hr. 
Dr. Winkler, dass Schlingnatter 
(SN) von Bahngleisen in 
Richtung Osten eingewandert 
sein könnte.“ (FPA, 2018) 

2012: Erfassung auf gesamter Trasse.  
2018: Weitere Kartierung zur Abschätzung der Popula-
tionsgröße + möglicher Maßnahmen: 
4 Transektbegehungen zur Erfassung ZE auf ges. geplanter 
Trasse, 6 Kontrollen der künstlichen Verstecke (KV) im 
Bereich der Böschung östlich der Bahngleise für SN  

„4 Begehung auf gesamter 
Trassenlänge (ZE); 
Kartierung der SN mit ca. 30 

„April–September 2018“ 
(FPA, 2018) 
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Artgruppe Zu erwartendes 
Vorkommen 

Kartiermethode und -
umfang 

Zeitraum 

KV (6 Begehungen) im 
Bereich der Bahngleise auf 
etwa 1,5 ha“ (FPA, 2018) 

Schmetter-
linge 

„Aufgrund des Vorkommens 
sonniger, ruderaler Strukturen, 
Wasserdost und Nachtkerzen 
sind Spanische Flagge (SF) 
und Nachtkerzenschwärmer 
(NKS) nicht auszuschließen. 

Weitere Arten mit besonderer 
Planungsrelevanz nicht zu 
erwarten (Alter des 
Nachweisdatums/kein Hinweis 
aus anderen Gutachten, siehe 
Tab. 1 und 6 des Gutachtens)“ 
(FAP, 2018) 

2012 bereits Erfassung  
2018: erneute Kartierung da Arten hochmobil / unstet; 
benötigen nur einzelne Pflanzenarten  

Probeflächenkartierung: 
SF: 1 Probefläche (eine Stelle im Eingriffsbereich mit 
Vorkommen Wasserdost); 2 Begehungen während Flugzeit: 
Mitte bis Ende Juli 

NKS: gesamte Trasse – Bereiche mit Vorkommen von 
Nachtkerzen (Weidenröschen nicht vorhanden) 
2 Begehungen mit Suche nach Raupen/Fraßspuren: 1. 
Anfang Juli, 2. Mitte Juli 

„Probeflächenkartierung: 
Spanische Flagge 2 
Begehungen im Bereich der 
Wasserdost-Vorkommen 

Nachtkerzenschwärmer 2 
Begehungen mit Suche nach 
Raupen/Fraßspuren an 
Nachtkerzen“ (FPA, 2018) 

„Juli-August 2018“ (FPA, 
2018)  

Altholz-
bewoh-
nende 
Käfer und 
Breitrand-
käfer 

„an den Eingriffsraum 
angrenzend sind im östl. 
Bereich alte Baumbestände 
vorhanden mit Nachweis von 
Hirschkäfer und Heldbock“ 
(FPA, 2018) 

„Erfassung erfolgte 2012. Keine Veränderungen zu 2012 zu 
erwarten. Kein Altholzbestand im Eingriffsraum“ (FPA, 2018) 

Artengruppen der allgemeinen Planungsrelevanz 

Heuschre-
cken 

Aufgrund sonniger und 
ruderaler Strukturen 
Vorkommen von Heuschrecken 
(Blauflügl. Ödlandschrecke) 

„Kartierung erfolgte 2012. Keine neue Artzusammensetzung 
zu erwarten.“ (FPA, 2018) 

Sonstige 
Schmetter-
linge 

Aufgrund sonniger und 
ruderaler, blütenreicher 
Strukturen Vorkommen 
sonstiger Arten. 

„Kartierung erfolgte 2012. Keine neue Artzusammensetzung 
zu erwarten.“ (FPA, 2018) 

Laufkäfer „geeignete Habitate sind 
vorhanden“ (FPA, 2018) 

„Belange der Artgruppe werden durch Kartierung der 
Reptilien und Maßnahmen für Reptilien (Schirmarten) 
berücksichtigt.“ (FPA, 2018) 

Wildbienen „grabfähige, sandige Böden 
sind vorhanden“ 

„Belange der Artgruppe werden durch Kartierung der 
Reptilien und Maßnahmen für Reptilien (Schirmarten) 
berücksichtigt.“ (FPA, 2018) 

 

  



19 

 

 

B 47 OU Bürstadt 2. BA (2. Fahrbahn) - östlicher Abschnitt -  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

5.2 Auswertung der Datenquellen und durchgeführten Untersuchungen 

Zur Ermittlung und Auswahl der prüfungsrelevanten Arten wurden die vorliegenden 

faunistischen Daten dargestellt und bewertet. 

5.2.1 Datenquellen und Untersuchungen 

Dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag liegen die in Tab. 3 aufgeführten Gutachten, 

Kartierungen und Datenquellen zugrunde. (vgl. Kap. 4.3 und 4.4, FPA) 

Tab. 4: Kartierungen des Jahres 2020  

Kriterium Beschreibung 

1.1: Simon & Widdig GbR (2020): B 47 - OU Bürstadt – Zweite Fahrbahn östlich der Bahn. 

Begehungstermine 2020: 29.04., 25. 05., 25.06., 06.07., 22.07., 19.08., 09.09., 08.10.,  

Bearbeitete 
Artengruppe 

Fledermäuse 

Methodik Bauwerksüberprüfung, Erfassung mit Batcorder, Transektenbegehung mittels Detektor,  

Kartierzeitpunkt 2020 

Im Jahr 2020 wurden 13 Fledermausarten als plausibel bis sicher nachgewiesen.  

Tab. 5: Übersicht der Gutachten, Kartierungen und Datenquellen für den 

Untersuchungsbereich – Nachrichtlich übernommen aus FPA 2018 

Kriterium Beschreibung 

Eigene Kartierungen des Vorhabenträgers 

2.1: Büro für Umweltplanung (2012): B 47 Ortsumgehung Bürstadt – Bau der 2. Fahrbahn. 
Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag von Hessen Mobil Standort Heppenheim. 

Begehungstermine 2012: 12.03., 16.03., 21.03., 24.03., 28.03., 10.04., 19.04., 02.05., 03.05., 
08.05., 10.05., 18.05., 05.06., 19.06., 28.06., 04.07, 18.07., 23.07., 27.07., 01.08., 11.08. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Fledermäuse 

Methodik Dämmerungs- und Nachtbegehung (Ultraschalldetektoren) im Umfeld kartierter 
Höhlenbäume 

Kartierzeitpunkt 2012 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Sonstige Säugetiere 

Methodik Feldhamster: Datenrecherche, flächendeckende Nachsuche auf Acker (Baue, 
Gangöffnungen, Fraßstellen), Transektabstand 5 m 

Kartierzeitpunkt 2012 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Avifauna 

Methodik - Verhören, Sichtbeobachtung (Transektbegehung) 
- Gezielte intensive Begehungen für Offenlandarten 
- Dämmerungsbegehungen 
- Nest- und Horstsuche mittlerer und größerer Baumfreibrüter in Gehölzstrukturen, 
Baumhöhlen-, Spechthöhlen-, und Nisthilfensuche 
Methodik nach Südbeck et al. 2005) 

Kartierzeitpunkt 2012 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Reptilien 

Methodik gezielte Nachsuche in potenziell geeigneten Bereichen 
- Beibeobachtung 

Kartierzeitpunkt 2012 
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Kriterium Beschreibung 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Tagfalter und Heuschrecken 

Methodik - v.A. gezielte Begehungen und Absuchen mit Sichtbeobachtung, Verhörung und 
Streifnetzfang  
-gezielte Suche nach S. officinalis (M. teleius/nausithous) 
- Beibeobachtung 

Kartierzeitpunkt 2012 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Xylobionte Käfer 

Methodik - innerhalb der Korridorgrenzen vor dem Laubaustrieb Untersuchung der stockenden 
Eichenbestände, sowie vorhandener Eichenstubben/-totholzbestände nach Hirschkäfer 
und Heldbock 
Heldbock: Suche nach Fraßspuren und Gangöffnungen. Unklare Strukturen am unteren 
Stammbereich manuell überprüft. Suche nach Imagines am Stammfuß 

Kartierzeitpunkt 2012 

Im Jahr 2012 wurden 58 Vogelarten, 5 Fledermausarten, 13 Säugetiere (ohne Fledermäuse), 2 Reptilienarten, 
24 Tagfalterarten, 16 Heuschreckenarten, Hirschkäfer und Heldbock nachgewiesen. 

2.2: Fachbüro Faunistik und Ökologie Malten (2018): Avifaunistische Kartierung südlich der 
B 47 bei Bürstadt-Riedrode, Kreis Bergstraße Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag von 
Hessen Mobil Standort Heppenheim. 

Bearbeitete Art: Avifauna 

Methodik - Kartierung Avifauna in Abstand 500 m zur Straße  
- Kartierung Baumhöhlen in 50 m Korridor 
- Verhören, Sichtbeobachtung (Transektbegehung) 
- 14 Geländetage zwischen Februar und Ende Juli 2018 
- Kartierung gemäß methodischen Standards von SÜDBECK et al. (2005) 

Kartierzeitpunkt 16.02., 23.02., 08.03., 20.03., 27.03., 04.04., 13.04., 27.04., 03.05., 24.05., 27.05., 
07.06., 23.06., 30.07.,  

2.3: Hessen Mobil (2019): B 47 Ortsumgehung Bürstadt – Bau der 2. Fahrbahn und 
Ergänzung des Lärmschutzes östlich der Bahnstrecke, Faunistische Nachuntersuchungen. 
Unveröffentlichtes Gutachten des Hessen Mobil Standort Heppenheim. 

Bearbeitete Art: Feldhamster 

Methodik flächendeckende Nachsuche auf Acker (Baue, Gangöffnungen, Fraßstellen), 
Transektabstand 5 m 

Kartierzeitpunkt 09.04.2018 und 20.07.2018 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Haselmaus 

Methodik - Freinestsuche 
- Aufhängen und Kontrolle von 21 Haselmaus-Tubes im Abstand von 20 m in 
repräsentativem Gehölzbestand 

Kartierzeitpunkt Freinestsuche 09.04.2018 und 13.04.2018 
Kontrolle Tubes: Mai – August 2019 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Reptilien 

Methodik - gezielte Nachsuche in potenziell geeigneten Bereichen 
- Ausbringung & Kontrolle von 33 künstlichen Verstecken (Schlingnatter) nahe Bahnlinie 

Kartierzeitpunkt 06.07. (Zauneidechse (Ze)/Schlingnatter (Sn)), 09.07. (Ze), 14.07. (Sn), 20.07. (Ze/Sn), 
23.07. (Ze/Sn), 28.07. (Sn), 31.07. (Ze/Sn), 02.08. (Ze), 29.08. (Ze/Sn), 01.09. (Ze) 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Schmetterlinge 

Methodik - Probeflächenkartierung (Nahrungspflanzen) 
- Spanische Flagge: 2 Begehungen im Bereich der Wasserdost-Vorkommen  
- Nachtkerzenschwärmer: 2 Begehungen mit Suche nach Raupen/Fraßspuren an 
Nachtkerze 
- Beibeobachtung 
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Kriterium Beschreibung 

Kartierzeitpunkt 2012 

Kein Nachweis auf Feldhamster, Haselmaus, Schlingnatter, Spanische Flagge oder Nachtkerzenschwärmer. 
Vorkommen der Zauneidechse erneut und auf gesamter Trassenlänge bestätigt. 

Tab. 6: Sekundäre Quelle für Fledermausvorkommen: Gutachten des Jahres 2020 aus 

dem östlich anschließenden Bauabschnitt  

Kriterium Beschreibung 

3.1: PGNU (2020): Ökologisches Gutachten anlässlich des vierstreifigen Ausbaus östlich OU 
Bürstadt bis westlich Lorsch. 

Es wurden verschiedene Arten(-gruppen) (Avifauna, Fledermäuse, flugunfähige Säugetiere, 
Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Xylobionte Käfer) untersucht.  
Für den vorliegenden Untersuchungsraum werden die Ergebnisse der Fledermauskartierungen mit 
betrachtet. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Fledermäuse 

Methodik Transektenbegehung mittels Detektor, Horchboxerfassungen, Netzfänge und Telemetrie, 
Quartierkontrollen  

Kartierzeitpunkt April bis Oktober 2020: 30.04., 21.05., 25.-28.5., 10.06., 10.-13.6., 21.06., 22.06., 23.06., 
24.06., 25.06., 26.06., 12.-15.07., 19.07., 29.07., 30.07., 04.08., 12.-15.08., 23.08., 
14.09., 16.-19.09., 13.-16.10. 

Im Jahr 2020 wurden mindestens 12 Fledermausarten nachgewiesen.  

Tab. 7: Übersicht der Gutachten, Kartierungen und Datenquellen, sekundäre Quellen – 

Nachrichtlich übernommen aus FPA 2018 

Kriterium Beschreibung 

Eigene Kartierungen des Vorhabenträgers 

4.1: Fachbüro Faunistik und Ökologie (2008): Faunistisches Gutachten im Rahmen des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans – B 47 4 streifiger Ausbau östlich OU Bürstadt bis 
westlich Lorsch. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag von Hessen Mobil. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Fledermäuse 

Methodik Detektorbegehung, 6-7 Std/Nacht 
- Auswertung der akustischen Belegaufnahmen 
- Sichtbeobachtung 
- Befragung Dritter 

Kartierzeitpunkt 2006: 20.05., 06./07.06., 24./25.07., 10./11.08., 13.08. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Vögel 

Methodik - Verhören 
- Beobachtung 
- Suche nach Höhlen und Horsten 

Kartierzeitpunkt An 5 Tagen 2006 von: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 
03.05., 10.05., 15.05., 18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 
07.07., 14.07., 21.07., 13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Reptilien 

Methodik - Begehungen 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Laufkäfer 
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Kriterium Beschreibung 

Methodik Bodenfallen in etwa 2m Abstand 
- Bestimmung im Labor 

Kartierzeitpunkt 2006: 31.05. eingraben, 14.06., 30.06., 21.07.; 13.09. eingegraben, 04.10., 18.10 geleert 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Xylobionte Käfer 

Methodik - gezielte Suche nach Hirschkäfer und Heldbock in alten Laubwäldern 
- Suche nach Überresten 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Amphibien 

Methodik - verhören an potenziellen Laichgewässern 
- Beibeobachtung 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Schmetterlinge 

Methodik - keine systematische Methode 
- Beibeobachtung 
- wird als weitestgehend erfasst angesehen 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Im Jahr 2006 wurden vom Fachbüro Faunistik und Ökologie bei den Kartierungen für die B 47 Riedrode - 
Lorsch insgesamt 78 Vogelarten, 10 Fledermausarten, 3 Amphibienarten, 2 Reptilienarten, Hirschkäfer, 
Heldbock, 29 Tagfalterarten und 60 Laufkäferarten nachgewiesen 

4.2: Fachbüro Faunistik und Ökologie (2008): Faunistisches Gutachten im Rahmen des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans – Ortsumgehung Lampertheim – Rosengarten im 
Zuge der B 47. Im Auftrag von Hessen Mobil, Planfestgestellt 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Fledermäuse 

Methodik - Nachtbegehungen à 6-7 Std. 
- Sichtbeobachtung und Verhören 
- Aufzeichnung der Rufe und Analyse am PC 
- Auswertung Gutachten, natis 

Kartierzeitpunkt 2006: 05.05., 12.05., 25.06., 26.06., 25.07., 02.08. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Sonstige Säugetiere 

Methodik - gezielte Suche nach Feldhamster (Baue, Spuren, Fraßreste gemäß Köhler et al. 2001) 

Kartierzeitpunkt 2006: 10.01, 22.03., 31.03., 15.04., 22.04., 04.05., 12. 05., 23. 05., 27. 05., 17.06., 
29.06., 14.07., 01.08., 02. 08., 26. 08.,11.09., 28. 09., 14.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Vögel 

Methodik - halbquantitative Ermittlung 

Kartierzeitpunkt An 5 Tagen 2006 von: 10.01, 22.03., 31.03., 15.04., 22.04., 04.05., 12. 05., 23. 05., 27. 
05., 17.06., 29.06., 14.07., 01.08., 02. 08., 26. 08.,11.09., 28. 09., 14.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Reptilien 

Methodik gezielte Suche auf 10 Probeflächen 
- Beobachten, umdrehen von möglichen Verstecken 
- Beibeobachtungen während anderer Kartierarbeiten 
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Kriterium Beschreibung 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Amphibien 

Methodik - Aufsuchen potenzieller Laichgewässer 
- Beobachten, Verhören, Käschern 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Laufkäfer 

Methodik - jeweils 9 Bodenfallen auf 10 Probeflächen in 2m Abstand 
- Bestimmung im Labor 

Kartierzeitpunkt Leerung am 04.05., 27.05., 15.06., 28.09, 14.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Xylobionte Käfer 

Methodik - gezielte Suche nach Heldbock in alten Eichen 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Schmetterlinge 

Methodik - 10 Probeflächen 
- Beobachten, Keschern 
- Ergänzende Begehungen im Wald/Offenland 

Kartierzeitpunkt An 5 Tagen 2006 aus: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 
03.05., 10.05., 15.05., 18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 
07.07., 14.07., 21.07., 13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Heuschrecken 

Methodik - 10 Probeflächen 
- Beobachten, Verhören, Keschern 
- Ergänzende Begehungen im Wald/Offenland 

Kartierzeitpunkt An 3 Tagen 2006 aus: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 
03.05., 10.05., 15.05., 18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 
07.07., 14.07., 21.07., 13.09., 04.10., 18.10. 

Bearbeitete 
Artengruppe 

Libellen 

Methodik - Aufsuchen der potenziellen Laichgewässer von Amphibien 
- Beibeobachtung 

Kartierzeitpunkt 2006: 26.03., 29.03., 30.30., 10.04., 15.04., 25.04., 28.04., 02.05., 03.05., 10.05., 15.05., 
18.05., 20.5., 24.05., 31.05., 01.06., 05.06., 12.06., 20.06., 30.6., 07.07., 14.07., 21.07., 
13.09., 04.10., 18.10. 

Im Jahr 2006 wurden vom Fachbüro Faunistik und Ökologie bei den Kartierungen für die OU Rosengarten 
insgesamt 78 Vogelarten, 7 Fledermausarten ,4 Amphibienarten, 2 Reptilienarten, Heldbock, 26 Tagfalterarten, 
20 Heuschreckenarten, 14 Libellenarten und 100 Laufkäferarten nachgewiesen. 

Darüber hinaus wurden weitere öffentlich zugängliche Datenquellen ausgewertet. Diese sind 

der faunistischen Planungsraumanalyse von 2018 zu entnehmen. 
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5.2.2 Bewertung der Unterlagen und Methodenkritik 

Im Rahmen der Faunistischen Planungsraumanalyse von 2018 wurden die bis dahin erstellten 

Datenquellen bereits bewertet. Die im Nachgang dazu erstellten Untersuchungen richten sich 

nach aktuellen Kartierverfahren - die Ergebnisse scheinen plausibel. 

5.3 Übersicht der prüfungsrelevanten Arten und Relevanzprüfung 

Als Ergebnis der Auswertung der vorstehend genannten Gutachten, Kartierungen und 

Datenquellen gibt Tab.5 einen vollständigen Überblick der geschützten Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen Vogelarten mit nachgewiesenen oder 

als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsgebiet des 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. 

Aufgrund des Fehlens von Gewässern und gewässernaher Strukturen im UG, können 

Beeinträchtigungen von Libellen, Amphibien und Fischen ausgeschlossen werden.  

An das in Tab. 5 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien 

angelegt (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1): 

 kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

 kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

 keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 

Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tab.5 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ 

dargestellt. Nach den drei vorstehenden Kriterien können Baumpieper, Habicht, 

Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Neuntöter und Rauchschwalbe von der Art-

für-Art-Prüfung ausgeschlossen werden. Für die restlichen Arten sind Prüfbögen zu erstellen.  

Es wurden weiterhin 2018 und 2019 noch Nachuntersuchungen zur faunistischen 

Planungsraumanalyse durchgeführt. Im Rahmen dieser konnten zusätzlich die Haselmaus, 

die Schlingnatter, sowie die Spanische Flagge und der Nachtkerzenschwärmer 

ausgeschlossen werden. Daher sind alle in Tab. 5 aufgeführten Arten als prüfungsrelevante 

Arten im Wirkraum des Vorhabens anzusehen.   

Tab. 8: Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und 

Relevanzprüfung im Untersuchungsraum 

EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (Stand 2019, Vögel: Stand 2014); *= kein Brutvogel in Hessen 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. Bei Vögeln: B = Brut, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeit-

beobachtung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler;  
bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV = sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;  
Krit. (Kriterium): knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, kEm = keine Empfindlichkeit, kWi = kein Vorkommen 

im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 
Relev. (Relevanz): ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüf.: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger 

Vogelarten (siehe Anhang 2) 
Quelle: Nummern der in Tab. 2 aufgeführten Gutachten, Kartierungen und Datenquellen mit prüfungsrelevantem 

Nachweis der jeweiligen Art; FPA – Faunistische Planungsraumanalyse 

Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Fledermäuse        

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii unzureichend NV* -  
ja PB 1.1, 3.1, 

FPA 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus günstig NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1,  
3.1, 4.1 

Fransenfledermaus Myotis nattereri günstig NV* - 
ja 

PB 
1.1, 3.1, 

4.1 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula schlecht NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1, 

3.1 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii unzureichend NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

Großes Mausohr Myotis myotis günstig NV - ja PB 3.1, 4.1 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri unzureichend NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus unzureichend AV* - 
ja 

PB 
1.1, 3.1, 

4.1 

Langohr-Fledermaus Plecotus spec. unzureichend NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus unzureichend NV* - 
ja PB 1.1, 2.1, 

3.1 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * NV* - 
ja PB 1.1, 3.1, 

FPA 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii günstig NV* - 
ja PB 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig NV* - 
ja 

PB 
1.1, 2.1, 

3.1 

Sonstige Säugetiere        

Feldhamster Cricetus cricetus schlecht AV - ja PB 2.1,2.3 

Vögel        

Amsel Turdus merula günstig B - ja Tab 2.1, 2.2 

Baumpieper  Anthus trivialis schlecht BV kWi nein - 2.2 

Bachstelze Motacilla alba günstig BV - ja Tab 2.1 

Blaumeise Parus caeruleus günstig B - ja Tab 2.1, 2.2 

Bluthänfling Carduelis cannabina schlecht NG - ja PB 2.1 

Buchfink Fringilla coelebs günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Buntspecht Dendrocopus major günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Dorngrasmücke Sylvia communis günstig BV - ja Tab 2.1 

Eichelhäher Garrulus glandarius günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Elster Pica pica günstig B - ja Tab 2.1, 2.2 

Feldlerche Alauda arvensis unzureichend BV - ja PB 2.1 

Fichtenkreuzschnabel Loxio curvirochilus günstig NG - ja Tab 2.2 

Fitis Phyllocopus trochilus günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Gartenbaumläufer Certhia bracydactyla günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Gartengrasmücke Sylvia borin günstig BV - ja Tab 1.1, 1.2 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula günstig BV - ja Tab 2.2 

Girlitz Serinus serinus unzureichend BV - ja PB 2.1 

Goldammer Emberiza citrinella unzureichend BV - ja PB 2.1 

Grauschnäpper Muscicapa striata günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Grauspecht Picus canus schlecht NG - ja PB 2.1 

Grünfink Carduelis chloris günstig BV - ja Tab 2.2 

Grünspecht Picus viridis günstig BV kWi nein - 2.1, 2.2 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Habicht Accipiter gentilis unzureichend NG 
kEm, 
kWi 

nein - 2.2 

Haubenmeise Parus christatus günstig BZ - ja Tab 2.2 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig BV - ja Tab 2.1 

Haussperling Passer domesticus unzureichend BV - ja PB 2.1 

Heckenbraunelle Prunella modularis günstig BZ - ja Tab 2.1, 2.2 

Hohltaube Columba oenas unzureichend NG - ja PB 4.1, 2.1 

Kernbeißer 
Coccothrautes 
coccothrautes 

günstig BV - ja Tab 2.2 

Klappergrasmücke Sylvia curruca unzureichend BV kWi nein - 2.1 

Kleiber Sitta europaea günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Kohlmeise Parus major günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Kolkrabe Corvus corax günstig NG kEm nein - 2.2 

Kuckuck Cuculus canorus schlecht BZ - ja PB 2.1, 2.2 

Mauersegler Apus apus unzureichend NG 
kEm, 
kWi 

nein - 2.1 

Mäusebussard Buteo buteo günstig NG - ja Tab 2.1, 2.2 

Mehlschwalbe Delichon urbicum unzureichend NG 
kEm, 
kWi 

nein - 2.1 

Misteldrossel Turdus viscivorus günstig BV - ja Tab 2.2 

Mittelspecht Dendrocopos medius unzureichend BV - ja PB 4.1, 2.2 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Nachtigall Luscinia megarhynchos günstig BZ - ja Tab 2.1, 2.2 

Neuntöter Lanius collurio unzureichend BV kWi nein - 2.1, 2.2 

Rabenkrähe Corvus corone günstig BV - ja Tab 2.1 

Rauchschwalbe Hirundo rustica unzureichend BV 
kEm, 
kWi 

nein - 2.1 

Ringeltaube Columba palumbus günstig B - ja Tab 2.1, 2.2 

Rotdrossel Turdus iliacus * NG kWi nein - 2.2 

Rotkehlchen Erithacus rubecula günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Rotmilan Milvus milvus unzureichend NG - ja PB 2.2 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Schwarzspecht Dryocopus martius unzureichend BV - ja PB 2.2 

Singdrossel Turdus philomelos günstig BV - ja Tab 2.2 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Sperber Accipiter nisus 
günstig 

NG 
kEm, 
kWi 

nein - 2.1, 2.2 

Star Sturnus vulgaris günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Stieglitz Carduelis carduelis unzureichend BV - ja PB 2.1 

Sumpfmeise Parus palustris günstig BZ - ja Tab 2.1, 2.2 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris günstig BV - ja Tab 2.1 

Tannenmeise Parus ater günstig BV - ja Tab 2.2 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca unzureichend BV - ja PB 2.2 

Turmfalke Falco tinnunculus günstig NG - ja Tab 2.1, 2.2 

Waldkauz Strix aluco günstig NG kWi nein - 2.2 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus günstig BV - ja Tab 2.2 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Zilpzalp Phylloscopus collybita günstig BV - ja Tab 2.1, 2.2 

Reptilien        

Zauneidechse Lacerta agilis unzureichend NV - ja PB 2.1, 2.3 

Xylobionte Käfer        

Heldbock Cerambyx cerdo unzureichend NV - ja PB 2.1 

NV* Die Fledermauskartierung SIMON & WIDDIG (2021) unterscheidet bei der Bewertung des Status der Arten zwischen 

einer plausiblen und sicheren Nachweissicherheit. Als „sicher nachgewiesen gelten [dabei] alle Arten, dessen 

Rufsequenzen die Merkmale nach HAMMER & ZAHN (2009) erfüllen und/oder die für die Art typische Rufe aufweisen. 

Als plausibel gelten alle Arten, deren Rufsequenzen zwar die genannten Kriterien nicht erfüllen, die aber im Naturraum 

eine natürliche Verbreitung haben und regelmäßig auch im Sommer vorkommen (TRESS ET AL. 2012). Für alle anderen 

gelisteten Arten liegt ein akustischer Hinweis aus der automatischen Auswertung […] vor“ (ebd.). In der obigen 

Bewertung wurde für beide Kategorien von einem nachgewiesenen Vorkommen ausgegangen. 

Folgende prüfungsrelevante Arten sind der Bestands- und Konfliktkarte des LBPs zu 

entnehmen: Grauspecht, Habicht, Bluthänfling, Mauersegler, Rotmilan, Wespenbussard, 

Baumpieper, Feldlerche, Girlitz, Haussperling, Hohltaube, Kuckuck, Mittelspecht, Neuntöter, 

Rauchschwalbe, Schwarzspecht, Stieglitz, Trauerschnäpper. Zudem werden die Fundpunkte 

von Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler und Zwergfledermaus, 

Langohr-Fledermaus/Pipistrelloide/Myotis (Flugroute besonderer Bedeutung) dargestellt, 

sowie die der Zauneidechsen und der Heldbockbrutbäume und potenzielle Feldhamster-

lebensräume. Auch die 2018 kartierten Habitatbäume sind hier dargestellt. 

Für Rufnachweise aus Batcorder- und Detektorerfassung erfolgt keine Darstellung, da diese 

jeweils eine Momentaufnahme darstellen. Die wichtigsten Flugbeziehungen für Pipistrelloide 

und Myotis-, sowie Plecotus-Arten sind dargestellt (SIMON & WIDDIG 2021). Das Große 

Mausohr wurde ca. 1 km östlich des Bauendes nachgewiesen (PGNU 2021). Es ist daher im 

Rahmen einer worst case Betrachtung von einer potenziellen Nutzung des 

Untersuchungsraums auszugehen. Da die Einzelarten jeweils innerhalb eines Prüfbogens 

betrachtet werden, wird keine Analyse der Ruf-Gruppen erstellt. 

In der Artenschutzkarte sind weitere bemerkenswerte Arten, wie die Blindschleiche, der 

Dunkelbraune sowie der Kurzschwänzige Bläuling, der Kaisermantel und der Schwalben-

schwanz sowie Schreckenarten wie die Blauflügelige Ödlandschrecke, die Plumpschrecke, 

der Wiesen-Grashüpfer und das Weinhähnchen dargestellt. Diese werden im Rahmen des 

LBP (Unterlage 19.1) weiter abgehandelt. 

Die oben genannten häufigen Vogelarten im günstigen Erhaltungszustand werden 

kartographisch nicht dargestellt. 
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6 Konfliktanalyse 

6.1 Durchführung der Art-für-Art-Prüfung 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 

4) mit den Vorkommen prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin 

geprüft, ob Verbotstatbestände eintreten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. 

minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen 

zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tab. 5 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten 

in einem ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen 

wird der detaillierte „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. 

Anhang 1). 

Für alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszustand in Hessen wird die 

vereinfachte tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffenheit 

allgemein häufiger Vogelarten“ durchgeführt (vgl. Anhang 2). 

6.2 Ergebnis der Konfliktanalyse 

In Tab. 6 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG für alle prüfungsrelevanten Arten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es 

kenntlich zu machen, welche Maßnahmen artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das 

Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern, oder um beim Eintreten eines Verbots-

tatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.  

Tab. 9: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG 

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  
- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt). 
Vermeidung: - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine 
Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung), + = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind 
erforderlich, ++ lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich. 
CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich. 
FCS: +/- = im Rahmen des Ausnahmeverfahrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (blau 
hinterlegt) bzw. sind nicht erforderlich. 
 

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Fledermäuse       

Bechsteinfledermaus - - - B,+ - - 

Breitflügelfledermaus - - - B,+ - - 

Fransenfledermaus - - - B,+ - - 

Großer Abendsegler - - - B,+ - - 

Große Bartfledermaus - - - B,+ - - 

Großes Mausohr - - - B,+ - - 

Kleiner Abendsegler - - - B,+ - - 

Kleine Bartfledermaus - - - B,+ - - 

Mückenfledermaus - - - B,+ - - 

Rauhautfledermaus - - - B, + - - 

Wasserfledermaus - - - B,+ - - 

Zwergfledermaus - - - B,+ - - 

Sonstige Säugetiere       

Feldhamster - - - B,+ - - 
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Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Vögel       

Amsel - - - B - - 

Bachstelze - - - B - - 

Blaumeise - - - - - - 

Bluthänfling  - - - - - - 

Buchfink - - - B - - 

Buntspecht - - - - - - 

Dorngrasmücke - - - B - - 

Eichelhäher - - - B - - 

Elster - - - B - - 

Feldlerche  - - - B - - 

Fichtenkreuzschnabel - - - - - - 

Fitis - - - B - - 

Gartenbaumläufer - - - B - - 

Gartengrasmücke - - - B - - 

Gimpel - - - B - - 

Girlitz - - - B - - 

Goldammer - - - B - - 

Grauschnäpper - - - B - - 

Grauspecht  - - - - - - 

Grünfink - - - B - - 

Grünspecht - - - - - - 

Habicht - - - B - - 

Haubenmeise - - - B - - 

Hausrotschwanz - - - - - - 

Haussperling - - - B - - 

Heckenbraunelle - - - B - - 

Hohltaube - - - - - - 

Kernbeißer - - - B - - 

Klappergrasmücke - - - B - - 

Kleiber - - - B - - 

Kohlmeise - - - B - - 

Kolkrabe - - - B - - 

Kuckuck - - - B - - 

Mauersegler - - - - - - 

Mäusebussard - - - - - - 

Mehlschwalbe - - - - - - 

Misteldrossel - - - B - - 

Mittelspecht - - - - - - 

Mönchsgrasmücke - - - B - - 

Nachtigall - - - B - - 

Neuntöter - - - B - - 

Rabenkrähe - - - B - - 

Rauchschwalbe - - - B - - 

Ringeltaube - - - B - - 

Rotdrossel - - - - - - 

Rotkehlchen - - - B - - 

Rotmilan - - - - - - 

Schwanzmeise - - - B - - 

Schwarzspecht - - - - - - 

Singdrossel - - - B - - 

Sommergoldhähnchen - - - B - - 

Sperber - - - - - - 
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Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Star - - - - - - 

Stieglitz - - - B - - 

Sumpfmeise - - - B - - 

Sumpfrohrsänger - - - B - - 

Tannenmeise - - - B - - 

Trauerschnäpper - - - - - - 

Turmfalke - - - - - - 

Waldkauz - - - - - - 

Wiesenschafstelze - - - B - - 

Wintergoldhähnchen - - - B - - 

Zaunkönig - - - B - - 

Zilpzalp - - - B - - 

Reptilien       

Zauneidechse + + +  + / CEF + - 

Xylobionte Käfer       

Heldbock - - - B,+ - - 

 
Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

Durch eine Beschränkung der Bauzeiten (Nachtbauverbot) wird ein bauzeitig signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko für die planungsrelevanten Fledermausarten vermieden. 

Im Auffahrtsohr und -dreieck zwischen Bau-km 6+200 und 6+450 kann bis zum Baubeginn die 

Entstehung eines (Sommer-)quartieres für Spalten- und Höhlenbewohnende Fledermäuse 

nicht ausgeschlossen werden. Daher ist hier eine Beschränkung der Bauzeiten für die Rodung 

(Fällung nur zwischen 01. Oktober und 28. Februar) einzuhalten. Zudem sind die zu fällenden 

Bäume auf Fledermaushöhlen zu kontrollieren. Vorgefundene Höhlen müssen fachgerecht 

verschlossen werden.  

Im angrenzenden Waldstück sind die vorgefundenen (potenziellen) Quartierbäume durch 

Schutzzäune geschützt. Ein Tötungstatbestand kann damit ausgeschlossen werden. 

Für Breitflügelfledermaus und die Zwergfledermaus ist des Weiteren ein Kollisionsschutzzaun 

als Leit- und Sperreinrichtung anzubringen. Der Zaun ist von Bau-km 4+555 bis 4+605 

(angrenzender Gehölzstreifen), Bau-km 6+510 bis 6+560 (angrenzende Waldschneise) sowie 

von Bau-km 6+735 bis 6+785 (angrenzende Waldschneise) jeweils mindestens 25 m 

straßenparallel in beide Straßenrichtungen von den potenziellen Querungspunkten 

vorgesehen.  

Die Brutbäume des Heldbocks werden durch eine Ausweisung einer Tabufläche im 

Waldbereich südlich angrenzend an die geplanten Rodungsfläche zwischen Bau-km 5+675 

und dem Bauende sowie durch die Abgrenzung der Fläche durch Bauzäune geschützt. Ein 

Tötungstatbestand kann somit ausgeschlossen werden.  

Das Baufeld selbst ist für den Feldhamster ungeeignet. Angrenzend an dieses werden für den 

Feldhamster Tabuflächen ausgewiesen, die durch die Ökologische Baubegleitung 

kommuniziert werden sollen und durch einen Schutzzaun abgetrennt werden um potenziellen 

Beeinträchtigungen auszuschließen  
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Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung inklusive der Fällungen auf die Zeit 

zwischen Oktober und Februar wird bei Vogelarten bewirkt, dass keine Individuen in aktuell 

besetzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verletzt oder getötet werden. Die Rodung der 

Wurzeln auf Zauneidechsenlebensräumen, erfolgt erst nach Freigabe der Flächen, nach dem 

Absammeln der Zauneidechsen. 

Die Zauneidechsen sind zum Schutz vor Verletzung und Tötung vor Baubeginn (hier: Beginn 

der Erdarbeiten, Abschieben des Oberbodens oder Wiederaufnahme zwischengelagerter 

Massen) sind zu fangen und in geeignete Habitate (CEF-Fläche) umzusiedeln. 

Zur Vorbereitung ist der Bereich während der Wintermonate von Aufwuchs zu befreien. 

Anschließend sind die besiedelten Bereiche der Freihaltetrasse und der Böschungsfläche in 

Quadranten einzuteilen, die mit Reptilienschutzzäunen abzutrennen sind. Nur so können 

übersichtlich Individuen abgefangen und eine Rückwanderung einzelner Individuen verhindert 

werden, so dass der Eintritt eines Tötungsdelikts vermieden wird. 

Unter Beachtung oben genannter Maßnahmen kann ein Verstoß des Vorhabens gegen die 

Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

b) Störung  

Für die meisten planungsrelevanten Fledermausarten ist zur Vermeidung von bauzeitigen 

Störungstatbeständen ein Nachtbauverbot einzuhalten.  

Durch das Fangen zwecks Umsiedlung von Zauneidechse wird ebenfalls eine erhebliche 

Störung im Zuge der Baumaßnahmen für diese Art vermieden. 

Für alle anderen planungsrelevanten Arten können Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG durch Vermeidungsmaßnahmen wie Beschränkung der Fällungen auf den 

Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar ausgeschlossen werden. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Im Auffahrtsohr und -dreieck zwischen Bau-km 6+200 und 6+450 kann bis zum Baubeginn die 

Entstehung eines (Sommer-)quartieres für Spalten- und Höhlenbewohnende Fledermäuse 

nicht ausgeschlossen werden. Die zu fällenden Bäume sind auf Fledermaushöhlen zu 

kontrollieren. Vorgefundene Höhlen müssen fachgerecht verschlossen werden. Die 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. 

Bei der Zauneidechse wird durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) verhindert, dass 

der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt wird. Die 

CEF-Fläche liegt in ca. 100 m Entfernung südlich der Eingriffsfläche. Es ist hier ein 

Lebensraummosaik aus Sandlinsen, Unterschlupfen aus Steinriegeln, Trockenmauern, 

Holzhaufen und Wurzelstöcken sowie offenen Flächen und artenreiche, möglichst trockenen 

Wiesenflächen und Gehölze geplant. Die Größe der Fläche wurde auf 12.318 m² festgelegt 

und orientiert sich an der Anzahl der tatsächlich nachgewiesenen Zauneidechsen, nicht an der 

Absammelfläche. Diese umfasst, um Verbotstatbestände sicher auszuschließen, alle 

potenziell besiedelten Flächen, auch für die Zauneidechse eher ungeeignete Flächen. Eine 

genaue Darstellung ist dem Blatt 5 des Maßnahmenplans (Unterlage 9.2) zu entnehmen. Die 
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ausführliche Maßnahmenbeschreibung ist dem Maßnahmenblatt in Unterlage 9.3 zu 

entnehmen. 

Der innerhalb der CEF-Fläche aufgewertete Lebensraum dient multifunktional auch als 

Aufwertung für Vogelarten des halboffenen Lebensraums und gehölzbrütenden Arten. Damit 

handelt es sich bei der CEF-Maßnahme auch um eine ergänzend funktional geeignete 

Maßnahme des LBP für Arten wie Amsel, Goldammer, Girlitz, Meisenarten, Neuntöter, usw. 

Alle anderen planungsrelevanten Arten befinden sich innerhalb der Gehölz- und Waldfläche 

angrenzend an das geplante Baufeld. So können Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG durch Abgrenzung dieser wertvollen Bereiche z.B. durch die Ausweisung von 

Tabuzonen und einem Schutz dieser durch einen Schutzzaun ausgeschlossen werden.  

d) Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte 

Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG können ausgeschlossen werden, da keine 

relevanten Vorkommen dieser Arten festgestellt wurde. 

 

7 Maßnahmenplanung 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

In Tab. 9 wurde für mehrere Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufge-

zeigt, welche nachfolgend in Tab. 10 konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen 

Maßnahmen sind in den Prüfbögen abgeleitet worden. Die vollständige Beschreibung der 

Vermeidungsmaßnahmen ist den Maßnahmenblättern des LBP zu entnehmen. 

Vermeidungsmaßnahmen sind: 

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, 

Querungshilfen sowie Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung 

und Tötung abzielen (Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungs- und 

Verletzungsrisikos),  

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend 

erforderlich sind, um den Eintritt des Verbotstatbestandes zu verhindern,  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen.  

Tab. 10: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen für die planungsrelevanten Arten 

Nummer der  

Maßnahme 

Bezeichnung der  

Vermeidungsmaßnahme 

Betroffene Arten(-gruppen) Flächengröße 

1.4 V  Kollisionsschutz für 

Fledermäuse  

Breitflügel- und 

Zwergfledermaus 

entlang 

ca. 150 m 

Straßenlänge 

1.6 V Anlage Schutzzaun zur 

Begrenzung entlang von 

Tabuflächen und Gehölzflächen 

Höhlenbrütende Vögel, 

Fledermäuse, Greifvögel, Eulen, 

ca. 2,100 m 

Länge 
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Nummer der  

Maßnahme 

Bezeichnung der  

Vermeidungsmaßnahme 

Betroffene Arten(-gruppen) Flächengröße 

Gehölzbrütende Vogelarten, 

Heldbock 

1.7 V Ausweisung von Tabuflächen  Feldhamster, Zauneidechse, 

Fledermäuse, Gehölzbrütende 

Vogelarten, Heldbock 

ca. 71.833 m² 

1.8 V Bauzeitenbeschränkung 

(Fällung mit anschließender 

Rodung) und Höhlenkontrolle 

Gehölzbrütende Vogelarten, 

Fledermäuse, Zauneidechse 

ca. 31.625 m² 

1.10 V Bauzeitenbeschränkung 

(Tageszeiten)  

Fledermäuse n.q. 

1.11 V Ökologische Baubegleitung und 

bodenkundliche Baubegleitung 

Alle Arten n.q. 

2.1 V Fang und Umsiedlung der 

Zauneidechse 

Zauneidechse ca. 55.450 m² 

Absammelfläche 

6.980 m Länge 

Reptilienzaun 

2.3 V Reptilienschutzzaun während 

des Bauablaufs  

Zauneidechse ca. 3.030 m 

n.q. = nicht quantifizierbar 

7.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

In Tab. 9 wurde für die Zauneidechse die Notwendigkeit einer vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahme aufgezeigt, welche nachfolgend in Tab. 11 konkretisiert wird. Es ist ein 

Lebensraummosaik für die Zauneidechse im räumlichen Zusammenhang der Eingriffsfläche 

herzustellen. Die vollständige Beschreibung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist den 

Maßnahmenblättern des LBP zu entnehmen. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the 

"continued ecological functionality"), zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung 

betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab, um so das Eintreten des Verbotstatbestandes 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern. 

Tab. 11: Übersicht der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Nummer der  

Maßnahme 

Bezeichnung der vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen 

Betroffene Arten Flächengröße 

Reptilien  

2.2 ACEF Schaffung von Ersatzhabitaten Zauneidechse  1,2 ha² 

 

8 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Da mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist und damit keine Ausnahme 

erforderlich ist, entfällt das Kapitel der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG.  
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9 Fazit 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass 

unter Berücksichtigung der benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine 

artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 

 

Bearbeitet: Daniela Spellmeier, Landschaftsarchitektin 

Odernheim am Glan, 22.12.2021 
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